
 
 

 
 

 GEMEINDEAMT WERNBERG 
Bundesstraße 11 • 9241 Wernberg/Kärnten 

Tel.- Nr. 04252/3000 • Fax: 04252/3000- 41 
E-Mail: wernberg@ktn.gde.at   

Homepage: http://www.wernberg.gv.at 
UID-NR: AT U44392000 

 

Ansuchen 

auf Gewährung eines Mobilitätsschecks 
 
 

Angaben zum / zur Förderungswerberg/in: 
 

Familienname  

Vorname  

geboren am  

Hauptwohnsitz  

Telefonnummer  

Mail  

Studium an der Universität   

IBAN  

BIC  

 

als Nachweise werden vorgelegt: 
 Studienzeitbestätigung 

 Nachweis Hauptwohnsitz 
 

 

 

…………………………………………… ……………………………………………………………………………. 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 

Bitte beachten Sie folgende Richtlinien: 

 Der Antrag ist beim Gemeindeamt Wernberg schriftlich einzubringen. 

 Die Auszahlung erfolgt für das abgelaufene Studienjahr nach Prüfung der 

vorgelegten Unterlagen. 

 Der Zuschuss wird max. bis zum Erreichen des 27. Lebensjahres (im abgelaufenen 

Studienjahr) gewährt. 

 Der Hauptwohnsitz in Wernberg darf während des abgelaufenen Studienjahres nicht 

abgemeldet worden sein. 

 Der Studienort muss außerhalb des Bundeslandes Kärnten liegen. 
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